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1. Das



Allgemeines Konkursrecht



vom



18.



April



1851,



das



im



dritten



Buch



des



Handelsgesetzbuches zu finden ist, wurde durch das Konkursgesetz („Loi sur



les faillites“/“Faillissementswet“) vom 08. August 1997, das am 01. Januar 1998 in Kraft getreten ist, abgelöst. Der



Konkurs



wird



bei



Vorliegen



der



Voraussetzungen



und



einer



ordnungsgemäßen Verfahrenseinleitung durch ein Urteil des zuständigen Handelsgerichts festgestellt. In diesem Urteil werden gemäß Art. 11 Konkursgesetz



durch



das



Gericht



insbesondere



ein



oder



mehrere



Konkursverwalter („curateur“/“curator“) ernannt. Das Handelsgericht bestimmt in seinem Urteil auch den Zeitpunkt der Zahlungseinstellung des Schuldners. Der Zeitpunkt der Zahlungseinstellung bestimmt



die



‚verdächtige



Insolvenzgläubiger



Periode’,



benachteiligenden



im



Rahmen



Handlungen



dessen des



keine



die



Schuldners



vorgenommen werden dürfen. Gemäß Art. 12 Konkursgesetz wird grundsätzlich mit dem Urteil die Zahlungseinstellung fingiert. Ein früherer Zeitpunkt der Zahlungseinstellung kommt ausnahmsweise dann in Betracht, wenn ernsthafte und objektive Umstände unzweifelhaft darauf hinweisen, dass die Zahlungen vor Erlass des Urteils eingestellt worden sind. Diese



Begebenheiten



müssen



im



Urteil



genau



bezeichnet



werden.



Grundsätzlich kann der Zeitpunkt der Zahlungseinstellung jedoch nicht mehr als sechs Monate vor dem Urteil liegen, es sei denn es handelt sich um den Konkurs einer juristischen Person, die bereits mehr als sechs Monate vor dem Urteil aufgelöst worden ist. Im Vergleich zur alten Rechtslage bedeutet dies für den Insolvenzverwalter eine erhöhte Beweislast, insofern er die ernsthaften und objektiven Umstände, die eine Vorverlegung des Zeitpunkts der Zahlungseinstellung rechtfertigen, darlegen und beweisen muss. 2



(B. WINDEY, Handels- en Economisch Recht; Commentaar met rechtspraak en



rechtsleer, Belgïe, Kluwer, deel 3, 153.)



2.



Anfechtungsgründe



Zunächst ist anzumerken, dass die Handlungen des Insolvenzschuldners, die er nach Erlass des Konkursurteils vorgenommen hat, selbstredend der Masse gegenüber nicht wirksam sind. (vgl. Art. 16 Absatz 1 Konkursgesetz)



a)



Rechtsgeschäfte, die per se unwirksam sind (Art. 17 Konkursgesetz)



Nach Art. 17 Konkursgesetz können der Konkursmasse von Rechts wegen keine Ansprüche gegenübergestellt werden, die aus Rechtsgeschäften resultieren, die der Insolvenzschuldner nach dem durch das Gericht festgestellten Zeitpunkt der Zahlungseinstellung vorgenommen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Insolvenzverwalter die Nicht-Berücksichtigung gegenüber der Insolvenzmasse nicht vor dem Gericht einwenden muss. Fällt



die



betreffende



Rechtshandlung



des



Schuldners



unter



die



Voraussetzungen des Art. 17 Konkursgesetz, steht dem Gericht kein Ermessensspielraum zu. Es hat vielmehr die Nicht-Gegenüberstellung zu beschließen. (K. BYTTEBIER, R.R. FELTKAMP, Faillissement en gerechtelijk



akkoord, Maklu, Antwerpen 1998, 64) Als Rechtsgeschäfte im Sinne des Art. 17 Konkursgesetz gelten: 



Unentgeltliche Geschäfte bzw. Geschäfte, bei denen der Wert der Leistung des Insolvenzschuldners den Wert der Gegenleistung übersteigt (Absatz 1);







Die Begleichung nicht fälliger und die Begleichung fälliger Schulden, soweit diese nicht in bar oder per Wechsel erfolgt ist (Absatz 2);







Die



Bestellung



von



Sicherheiten



Verbindlichkeiten (Absatz 3). 3



für



früher



eingegangene



Die erste Kategorie (Absatz 1) der Rechtshandlungen können unter dem Begriff der „offenen und verdeckten Schenkungen“ zusammengefasst werden; insbesondere fallen hierunter alle Handlungen, wobei unentgeltlich über bewegliche



und



unbewegliche



Geschäfte



verfügt



wird,



sowie



Tauschhandlungen, - geschäfte oder – verträge. (L. FREDERICQ, Handboek



van Belgisch Handelsrecht, IV, Bruylant, Brussel, 1981, 645, n° 2186) Art. 17 Absatz 2 Konkursgesetz erfasst alle „ungewöhnlichen Zahlungen“ des Insolvenzschuldners während der Verdachtsperiode. Diese lassen sich in zwei Gruppen einteilen: einerseits Zahlungen wegen nicht fälliger Ansprüche - sei es in bar, sei es durch Übertragung, Verkauf, Aufrechnung oder auf andere Weise – andererseits Zahlungen, die anders als in bar oder mit Handelspapieren, in Bezug auf fällige Ansprüche getätigt worden sind. Unter



Absatz



3



werden



alle



vertraglichen



Hypotheken



und



alle



Nutzungspfandrechte oder Pfandrechte an Gütern des Schuldners für vorher eingegangene Verbindlichkeiten. Handelt es sich um ein unter Art. 17 fallendes Rechtsgeschäft des Schuldners, besteht die Vermutung, zum einen, dass die Gläubiger durch die Handlung des Schuldners benachteiligt worden sind und zum anderen, dass der Dritte von der Zahlungseinstellung Kenntnis hatte. (Hans de WULF en Philip TRAEST „Aspecten van gemeen- en strafrechtelijke schuldeisersbescherming bij herstructureringen“, 70, in: Insolventierecht 2004-2005, Kluwer, 2006) Sofern der Dritte die Sache allerdings an eine weitere Person verkauft, besteht bei dieser letztgenannten Person nicht die Vermutung, dass sie bösgläubig ist. In diesem Fall obliegt es daher dem Insolvenzverwalter, die Kenntnis dieser Person von der Zahlungseinstellung zu beweisen. (Hans de WULF en Philip TRAEST „Aspecten van gemeen- en strafrechtelijke schuldeisersbescherming bij herstructureringen“, 70, in: Insolventierecht 2004-2005, Kluwer, 2006) b)



Fakultative Unwirksamkeit (Art. 18 Konkursgesetz)



4



Gemäß Art. 18 Konkursgesetz können alle Rechtshandlungen, die der Insolvenzschuldner zur Begleichung fälliger Schulden in der Zeit zwischen der Zahlungseinstellung



und



dem



Konkurseröffnungsurteil



getätigt



hat,



für



unwirksam erklärt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Dritte, dem gegenüber die Rechtshandlung vorgenommen worden ist, beim Abschluss des Rechtsgeschäfts Kenntnis von der Zahlungseinstellung des Schuldners hatte. Der Hauptaugenmerk gilt dabei im Rahmen des Art. 18 Konkursgesetz nicht der Art der Leistung, sondern der Kenntnis des Dritten. Die von Art. 18 Konkursgesetz vorgesehene Nichtigkeitsfolge kann nicht von den Parteien abgedungen werden. Die Nicht-Gegenüberstellung muss durch das



Gericht



erfolgen,



wobei



dem



Gericht



in



diesem



Fall



ein



Ermessensspielraum zusteht. Nach der Rechtsprechung liegt der Grund, warum die Handlungen im Rahmen des Art. 18 Konkursgesetz nicht per se unwirksam sind, darin begründet, dass das Gericht ermitteln soll, ob der Dritte Kenntnis von der Zahlungseinstellung hatte. (K. BYTTEBIER, R.R. FELTKAMP, Faillissement en gerechtelijk akkoord, Maklu, Antwerpen 1998, 65) Daher obliegt dem Insolvenzverwalter der Beweis der Kenntnis des Dritten, sowie ferner der Beweis, dass die Insolvenzmasse durch die Vornahme des Rechtsgeschäfts einen Nachteil erfahren hat. (Kh. Hasselt 24 september 1998,



A.J.T. 1998-1999, 673)
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c)



Verspätete Eintragung einer Hypothek (Art. 19 Konkursgesetz)



Art. 19 Konkursgesetz sieht vor, dass rechtsgültig erworbene Hypotheken- und Vorzugsrechte, grundsätzlich bis zum Tag des Konkurseröffnungsurteils eingetragen werden können. Ausnahmsweise kann das Gericht Eintragungen, die nach dem festgestellten Datum erfolgt sind, für unwirksam erklären, sofern zwischen der Bestellung und Eintragung des Vorzugsrecht mehr als 15 Tage liegen. Die Gerichte gehen jedoch in der Regel von der Wirksamkeit der Eintragung aus, wenn dem Dritten weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann und sich die verspätete Eintragung nicht nachteilig auf die Konkursmasse auswirkt.



d)



Absichtliche Schädigung/ Insolvenzpauliana (Art. 20 Konkursgesetz)



Gemäß Art. 20 Konkursgesetz kann der Konkursverwalter die Rückgabe aller Leistungen verlangen, die in der betrügerischen Absicht vorgenommen worden sind, die Gläubiger zu benachteiligen („fraude de créanciers/“bedrieglijke



benadeling“); ungeachtet des Zeitpunkts des vorgenommenen Rechtsgeschäfts oder der Zahlung. Art. 20 Konkursgesetz stellt demnach die weitestgehende Befugnis des Insolvenzverwalters dar. (P. DEMBOUR, Les Faillites et la Cour



de Cassation, Bruxelles, Bruylant, 1974, 31-32) Art. 20 Konkursgesetz findet hauptsächlich Anwendung im Hinblick auf solche Rechtsgeschäfte des Schuldners, die in der Zeit vor Zahlungseinstellung getätigt worden sind. Im Hinblick auf Handlungen des Schuldners, die dieser nach



dem



Zeitpunkt



der



Zahlungseinstellung



oder



nach



Erlass



des



Konkursurteils vorgenommen hat, ist eher auf die Art. 16, 17, 18 zurückzugreifen als auf Art. 20, da diese weniger hohe Anforderungen an die Beweislast stellen als Art. 20. (I. VEROUGSTRAETE, e.a., Manuel de la faillite



et du concordat, Kluwer, Diegem, 1998, nr. 540)
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Ausgangspunkt für die Bestimmung der absichtlichen Schädigung im Sinne des Art. 20 ist die ‚actio pauliana’, die in Art. 1167 des belgischen Bürgerlichen Gesetzbuches (‚Code Civil’/‚Burgerlijk Wetboek’) geregelt ist. In diesem Zusammenhang müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 



Es muss zu einer absichtlichen Schädigung gegenüber den Gläubigern gekommen sein;







Die Forderung des Gläubigers muss vor dem Zeitpunkt der Schädigungshandlung vorgenommen worden sein;







Es muss zu einer Benachteiligung der Gläubiger gekommen sein, die zu einer Verkürzung der Insolvenzmasse führt.



Nach der Rechtsprechung liegt eine absichtliche Schädigung dann vor, wenn der Schuldner erkennt, dass als Folge seines Handelns, der Anspruch des Gläubigers gemindert wird. Die absichtliche Schädigung ist dabei anhand konkreter Umstände zu bestimmen. (Gent, 20 juni 1989, R.W. 1991- 1992, 504; Rb. Dinant, 15 januari 1970, Jur.Liège, 1969-1970, 166; Kh. Oostende, 9 januari 1968, B.R.H., 1970, 369.) Der Insolvenzverwalter muss in diesem Fall nicht zwangsläufig beweisen, dass eine betrügerische Absicht gegeben ist. Nach der Rechtsprechung des Kassationshofes wird der Insolvenzverwalter seiner Beweislast hinsichtlich des Betruges gerecht, indem er aufzeigt, dass das Rechtsgeschäft oder die Bezahlung einen ungewöhnlichen Charakter hatte und der Dritte in dem Wissen gehandelt hat, die übrigen Gläubiger zu benachteiligen. (Cass. 21 maart 1985,



R.W. 1985-1986, (2609), 2611 en R.C.B.J. 1989, 316-317; Cass. 26 oktober 1989, R.W., 1989-1990, 1028; Kh. Charleroi, 2 oktober 1991, J.L.M.B., 1992, 1110; vgl. ook I. VEROUGSTRAETE, e.a., o.c., nr. 533)
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e)



Wechsel und Eigenwechsel (Art. 21 Konkursgesetz)



Für den Fall, dass ein Wechsel („lettre de change/“wisselbrief“), der zwischen dem Zeitpunkt der Zahlungseinstellung und dem des Konkurseröffnungsurteils liegt, ausgestellt wurde, kann die Rückerstattungsklage nur gegen denjenigen erhoben werden, der für dessen Rechnung der Wechsel ausgegeben worden ist. Handelt es sich um einen Eigenwechsel („billet à ordre“/“orderbrief“), kann der Konkursverwalter die Klage nur gegen den ersten Indossanten richten. In beiden Fällen ist jedenfalls der Nachweis zu erbringen, dass derjenige, gegen den auf Rückerstattung geklagt wird, bei der Ausgabe des Wertpapiers von der Zahlungseinstellung Kenntnis hatte.



3.



Folgen der Nicht-Gegenüberstellung im Rahmen von Art. 17 – 20



Konkursgesetz Die



Rückgabe



erfolgt



in



Form



der



Naturalrestitution



oder



durch



Geldentschädigung. Der Insolvenzverwalter macht die Forderung oder die Herausgabe gegen den Dritten im Interesse der Gesamtgläubigerschaft geltend. Im Falle der erfolgreichen Geltendmachung fällt die Forderung in die Insolvenzmasse. Im Hinblick auf Art. 20 ist lediglich zu beachten, dass mindestens eine Forderung eines Gläubigers vor der Schädigungshandlung entstanden sein muss.



4.



Prozessuale Besonderheiten



a)



Konkursurteil



Wie bereits einleitend erörtert wird das Konkursurteil durch das zuständige Handelsgericht erlassen. Örtlich zuständig ist das Gericht des Bezirkes, in welchem die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist. In diesem Urteil wird gemäß Art. 11 Konkursgesetz durch das Gericht 8







Ein



Konkursrichter



(„juge-commissaire“



/



„rechter-commissaris“)



bestimmt, 



Ein oder mehrere Konkursverwalter ernannt,







Den Gläubigern eine Frist von maximal 30 Tagen gesetzt, innerhalb derer die Forderungen anzumelden sind,







Tag, Uhrzeit und Ort des Prüfungstermins bekanntgegeben.



Gemäß Art. 38 Konkursgesetz muss das Konkursurteil auszugsweise im Belgischen Amts- und Gesetzblatt („Moniteur belge“/Belgisch Staatsblad“), sowie in zwei Zeitungen veröffentlicht werden. b)



Rechtsmittel



Gegen das Konkursurteil kann durch säumige Parteien oder durch Dritte, deren Interessen betroffen sind gemäß Art. 14 Abs. 2 Konkursgesetz Einspruch



(„opposition“/“verzet“) eingelegt werden. Die Einspruchsfrist beträgt 15 Tage ab Zustellung des Urteils, bzw. für Dritte ab Veröffentlichung im Belgischen Amts- und Gesetzblatt. Im Übrigen kann gegen das Konkursurteil innerhalb einer Frist von 15 Tagen ab Veröffentlichung, bzw. für den Gemeinschuldner ab Zustellung, Berufung („appel“/“hoger beroep“) eingelegt werden. In jedem Fall kommt den eingelegten Rechtsmitteln keinerlei Suspensiveffekt zu. c)



Einstellung mangels Masse



Sofern das Gericht zu der Feststellung kommt, dass durch die Konkursmasse die Kosten des Verfahrens nicht gedeckt werden, stellt es das Verfahren mangels Masse ein, Art. 73. f Konkursgesetz. Andernfalls erlässt es ein Konkursurteil.
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Vorstehende Abhandlung hat keinen wissenschaftlichen Anspruch und / oder auf Vollständigkeit. Sie ersetzt keine Rechtsrat;.



Urheberrechtlich geschützt / Copyright by Christoph Kocks, Brussels, Belgium
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BENEFICIOS HUMANITARIOS - JD Supra 

Las regulaciones de USCIS establecen que cuando el peticionario muere, una I-130 aprobada se cancela automáticamente por
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soliloquios tríbutarios - JD Supra 

1 jul. 2012 - forme con esas resoluciones, acudió ala. Audiencia Nacional que en abril de 2010, previa desestimación de
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29.11.2012 - zulässigen Fremdkapitalaufnahme von Drittbanken reduzieren würden. Die Vertreter dieser Meinung stützen sich auf den neuen § 224r Abs. 2 KAGB-E, wonach von der Immobilien-Gesellschaft aufgenommene Kredite bei dem Immobilien-Sondervermöge










 


[image: alt]





negocios asean - JD Supra 

y expansión era necesario una plantación propia de caña de azúcar de acuerdo con las leyes locales. Abierto a una partic










 


[image: alt]
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EL CEDENTE intervenga en la ocasión antedicha, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudie










 


[image: alt]





12 - JD Supra 

08.10.2013 - waltungs-, Anlageberatungs- oder Depotbeziehungen. Auf diese Vertragsverhältnisse sind stets, zumindest teilweise, auftragsrechtliche Bestimmungen anwendbar (ANDREAS. SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die. Geister, die 
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Ningún tribunal de justicia ha descansado en uno de esos “disclaimers”. En otras palabras, que no han tenido peso legal.
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EN ESPAÑA, ADMITIDO. En torno al debate del doble precio, en España, la Comi- sión Nacional de la Compe- tencia (CNC) ta
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18 oct. 2012 - sición. En efecto, el pasado 10 de juliola denuncia fue publicada en el Boletín Oficial argentino, sien-
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3 ago. 2011 - Phone (918) 494-0414. Fax (918) 493-3455 alberto.franco@wilburnmasterson. ... office hours. Very truly you
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cártel, consorcio, joint venture, pool, asociación en participación, o agrupación de interés económico. Estos unen a emp
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18 nov. 2012 - negativo (...) sino que a él seanuda, in- disolublemente, un mandato de dar (...) cuya suspensión no reún
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hace 10 horas - Latham & Watkins operates in South Korea as a Foreign Legal Consultant Office. ... with the Law Offi
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Sociedad Unipersonal - JD Supra 

Se sabe que la denominada “globalización” les ofrece a los países en vía de ... Por tanto la globalización y la existenc
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RESIDUOS PELIGROSOS ~ LEY - JD Supra 

I. Antecedentes. La ley 24.051 (Adla, LII-A, 52) de residuos peligrosos, sancionada en el año 1992, estableció las norma
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exÃ©cution de l'arrÃªtÃ© royal nÂ° 38 organisant le statut social des travailleurs indÃ©pendents") .... Wie oben unter B.I. bereits ausgefÃ¼hrt, ist bei der Eintragung in das.
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Kanzlei-IdentitÃ¤t - JD Supra 

in der Region bekannt, sehen aber ..... lei, alle Dokumente zu einer Akte digital vorzuhalten. ... Dabei spielt das digitale Diktat eine entscheidende Rolle. â€žMit den ...
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LA PRUEBA ILÍCITA - JD Supra 

3. La verdad en el proceso penal. 4. Derechos de las víctimas del delito en el plano internacional .... guarantee for th
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vieron en tiempos recientes desvanec- erse el sueño de la ... cooperativas todo este tiempo, se neg- .... contactar nues
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Einmaleins des Trusts - JD Supra 

Trusts entspringen einem jahrtausende alten universellen BedÃ¼rfnis. Stets soll da bei ein VermÃ¶gen vor SchicksalsschlÃ¤gen des. Lebens geschÃ¼tzt und ...
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UND HANDELSGERICHTEN IN BELGIEN Verfasser - JD Supra 

VertrÃ¤ge; diese bleiben jedoch gemÃ¤ÃŸ Artikel 70 der Verordnung insoweit ... zuzustellende Vorladung (â€žcitation / dagvaardingâ€œ) oder durch Einreichung einer.
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VORSORGEAUFTRAG UND PATIENTENVERFÃœGUNG ... - JD Supra 

ordnung Ã¼ber Sterbehilfe und Todesfeststellung vom 11. 6. 1997 (BSG 811.06); FR: Art. 49 f. des Ge- sundheitsgesetzes vom 16. 11. 1999 (SGF 821.0.1);. GE: Art. 5 ... Gesetz Ã¼ber das Kantonsspital vom 27. 3. 1981 (Spi- talverordnung, NGS 714.11); OW
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Glossario multilingue di italiano giuridico - JD Supra 

interpretación, exégesis interrogatorio / controinterrogatorio [processuale] (s.m.) en examination / cross-examination f
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por fin una interpretación constitucional - JD Supra 

Existió un precedente catalán a la materia estudiada por la sentencia del Tri- bunal Constitucional. ... previa resoluci
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